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Verordnung
iber die Erstattung von Auslagen der
ehrenamtlichen Bewahrungshelfer

Vom 21. November 2005

Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Bewahrungshelfer (Bewahrungshelfergesetz -
BewhG) in der Fassung vom 2. Februar 1968 (GV. NRW. S. 26), zuletzt geandert durch Artikel
247 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird verordnet:

§1

Als angemessene Auslagen im Sinne von § 5 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Bewahrungshelfer in
der geanderten Fassung vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274) sind den ehrenamtlichen Bewah-
rungshelferinnen und Bewahrungshelfern auf Antrag zu erstatten:

1. Der Aufwand bei der Erflllung von Aufgaben auBerhalb der politischen Gemeinde, in der die
ehrenamtliche Bewahrungshelferin oder der ehrenamtliche Bewahrungshelfer wohnt oder be-
rufstatig ist, in entsprechender Anwendung des § 6 des Gesetzes uber die Vergutung von Sach-
verstandigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Ubersetzerinnen und Ubersetzern sowie die
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Entschadigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen
und Dritten (Justizverglitungs- und -entschadigungsgesetz - JVEG).

2. Die Kosten fur notwendige Fahrten in entsprechender Anwendung des § 5 des Gesetzes Uber
die Vergiitung von Sachverstiandigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Ubersetzerinnen und
Ubersetzern sowie die Entschidigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Rich-
tern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergutungs- und -entschadigungsgesetz - JVEG).

3. Sonstige bare Auslagen in entsprechender Anwendung des § 7 des Gesetzes liber die Vergu-
tung von Sachverstindigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Ubersetzerinnen und Uberset-
zern sowie die Entschadigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeu-
ginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergutungs- und -entschadigungsgesetz - JVEG), soweit sie
im Interesse einer wirksamen Durchflihrung der Bewahrungsaufsicht notwendig sind.

§2

(1) Die Erstattung des Aufwands und der Fahrkosten kann davon abhangig gemacht werden,
dass Zweck und Dauer des Dienstgeschaftes glaubhaft gemacht werden. Wird die Erstattung
von Fahrkosten beantragt, sind die besonderen Umstande, die der Benutzung eines 6ffentlichen,
regelmaBig verkehrenden Beforderungsmittels entgegenstanden, glaubhaft zu machen.

(2) Erstattungsfahige bare Auslagen sind auf Verlangen durch Vorlage von Belegen nachzuwei-
sen.

§3

Soweit in dieser Verordnung auf Vorschriften des Gesetzes Uber die Vergitung von Sachver-
standigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Ubersetzerinnen und Ubersetzern sowie die Ent-
schadigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und
Dritten (Justizvergiltungs- und -entschadigungsgesetz - JVEG) verwiesen wird, findet dieses in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

§4
In-Kraft-Treten, AuBer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung tber
die Erstattung von Auslagen der ehrenamtlichen Bewahrungshelfer vom 19. Mai 1960 (GV. NRW.
S. 174) auBer Kraft.
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Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2009 auBer Kraft.

Dusseldorf, den 21. November 2005

Die Justizministerin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha MUlller-Piepenkotter

GV. NRW. 2005 S. 927

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2005-s927

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Erstattung von Auslagen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer 


